
	Firma:      
Arbeitsbereich: Schreinerei

Verantwortlich: ______________________

                                    Unterschrift
	Betriebsanweisung

GEM. § 14 GEFSTOFFV

Arbeitsplatz: Kreissäge, Fräse, Bandschleifmaschine

Tätigkeit: Sägen, Fräsen, Schleifen
	Stand:

     


	GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

	
HOLZSTAUB (Buchen- und Eichenholzanteil > 10 % der jährlichen Fertigmenge)



	GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

	
	Holstaub kann allergisierend und sensibilisierend auf Haut und Atemwege wirken

Buchen- und Eichenholzstaub kann Krebs erzeugen (Nasenschleimhautkrebs),

andere Holzstäube stehen im Verdacht Krebs zu erzeugen

Holzstaub ist brennbar, aufgewirbelter Holzstaub kann zu Explosionen führen
	

	SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN
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	Staubaufwirbelung vermeiden

Holzstaub muss an der Entstehungsstelle abgesaugt werden

Holzbearbeitungsmaschine nur bei eingeschalteter Absauganlage bedienen

Mindestens wöchentlich die Absaugwirkung mit Strömungsprüfröhrchen kontrollieren

Filter der Absauganlage kontrollieren und bei Bedarf reinigen

(Filterbuch bei         )

Arbeitsraum- und Maschinenreinigung (abgelagerter Holzstaub) ausschließlich mit

geprüftem Industriestaubsauger (Verwendungskategorie C) durchführen

Hersteller         Typ       
Holzstaub niemals mit Druckluft entfernen

Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und keine Lebensmittel aufbewahren

Nach Schichtende Arbeitskleidung ablegen und gesondert aufbewahren

Hände gründlich waschen

Hautreinigungs- und Hautpflegemittel nach der Arbeit benutzen:

Reinigung         Pflege       
	

	VERHALTEN IM GEFAHRFALL
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	Bei Störungen an der Filteranlage Holzbearbeitungsmaschinen ausschalten,

Störungen unter Benutzung von Atemschutz (Partikelfilter P2) beseitigen

(z. B. Reinigen der Filterelemente, Austausch der Staubsammelbehälter)

Entstehungsbrände mit vorhandenem Feuerlöscher         bekämpfen

Notruf       
	

	ERSTE HILFE
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	Holzstaub in den Augen mit viel Wasser ausspülen

Bei anhaltenden Augenreizungen, Vorgesetzten informieren, Augenarzt aufsuchen

Ersthelfer         Notruf      


	SACHGERECHTE ENTSORGUNG

	
	Holzstaub in Sammelbehälter auffangen und staubfrei zur Sammelstelle bringen

Sammelstelle       
 








